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§ 291
( aufgehoben)

Amu.: § 291 ist durch KRG. Nr. 11 aufgehoben worden.

Jagdfrey el.
§ 292

(1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrecbts dem 
Wilde nachstellt, es fängt, erlegt oder sich zueignet, oder 
eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich zueignet, 
beschädigt oder zerstört, wird mit Gefängnis bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen, insbesondere wenn 
die Tat zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter Anwen
dung von Schlingen oder in anderer nicht weidmännischer 
Weise oder von mehreren mit Schußwaffen ausgerüste
ten Tätern gemeinsam begangen wird, ist auf Gefängnis 
nicht unter drei Monaten zu erkennen.

(3) Wer die Tat gewerbs- oder gewohnheitsmäßig be
geht, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, in be
sonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jah
ren bestraft.

Anm.t Die §§ 292 bis 296 sind durch Art. 10 ZifF. 1 des Ges. zur Änderung 
des Strafgesetzbuches vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 839) geändert worden.

Verletzung des Fischereirechts.
§ 293

(1) Wer unter Verletzung fremden Fischereirechts 
fischt oder eine Sache, die dem Fischereirecht unterliegt, 
sich zueignet, beschädigt oder zerstört, wird mit Ge
fängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist auf Gefängnis 
nicht unter einem Monat zu erkennen. Ein besonders 
schwerer Fall liegt namentlich vor, wenn die Tat zur 
Nachtzeit, in der Schonzeit, durch Anwendung von 
Sprengstoffen oder schädlichen Stoffen begangen oder
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